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TraumjobWissenschaft

Für eine Reform von
Personalstruktur und
Berufswegen in Hochschule
und Forschung

Hiermit
unterstütze ich die Forderungen des

von der Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft
vorgelegtenTempliner Manifests.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben auf der Homepage der GEW als Unterzeich-
ner/in des 'Templiner Manifests' veröffentlicht werden.

Name Institution Ort Unterschrift

Bitte senden Sie die ausgefüllte Unterschriftenliste an:

Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft
Vorstandsbereich Hochschule und Forschung
Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt am Main

Persönliches
Frau/Herr

Nachname (Titel)

Vorname

Straße, Nr.

Postleitzahl, Ort

Telefon E-Mail

Geburtsdatum Nationalität

gewünschtes Eintrittsdatum

bisher gewerkschaftlich organisiert bei von/bis (Monat/Jahr)

Name/Ort der Bank

Kontonummer BLZ

Berufliches

Berufsbezeichnung für Studierende: Berufsziel Fachgruppe

Diensteintritt / Berufsanfang

Tarif- / Besoldungsgebiet

Tarif / Besoldungsgruppe Stufe seit

Bruttoeinkommen Euro monatlich (falls nicht öffentlicher Dienst)

Betrieb / Dienststelle / Schule

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Postleitzahl,Ort des Betriebs/der Dienststelle / der Schule

Antrag auf Mitgliedschaft
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Ort, Datum Unterschrift

Beschäftigungsverhältnis:

� Honorarkraft � in Elternzeit

� angestellt � befristet bis

� beurlaubt ohne Bezüge � teilzeitbeschäftigt mit Std. /Woche

� beamtet � teilzeitbeschäftigt mit Prozent

� in Rente / pensioniert � Referendariat / Berufspraktikum

� im Studium � arbeitslos

� Altersteilzeit � Sonstiges

Ihr Mitgliedsbeitrag:
- - BeamtInnen zahlen 0,75 Prozent der Besoldungsgruppe und -stufe,

nach der sie besoldet werden.
- Angestellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und Stufe, nach der

vergütet wird.
- Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der

Entgeltgruppe 1 desTVöD.
- Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrages.
- Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
- Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Festbetrag von

4 Euro.
- Mitglieder im Ruhestand zahlen 0,66 Prozent ihrer Ruhestandsbezüge.

Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.
Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrich-
ten. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich dem Landesver-
band zu erklären und nur zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich.
Mit meiner Unterschrift auf diesemAntrag ermächtige ich die GEW zugleich wi-
derruflich, den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem
Konto abzubuchen.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zustän-
digen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand:

Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft
Hauptvorstand, Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt am Main

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind
nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Da-
tenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

wird von der GEW ausgefüllt

GEW-KV/-OV Dienststelle

Tarifbereich Beschäftigungsverhältnis

Fachgruppe Kassiererstelle

MItgliedsbeitrag Euro Startmonat

�

Online M
itglied we

rden unte
r

www.gew
.de/Mitgl
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g.html Bildungsgewerkschaft GEW –

stark in Hochschule und Forschung

Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie
organisiert Beschäftigte in allen Bildungsbereichen von der Kita bis zur Weiter-
bildung – auch in Hochschule und Forschung.
Zu unseren Mitgliedern gehören Doktorandinnen und Doktoranden, Postdocs,
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrkräfte für besondere Aufgaben,
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigte in Wissen-
schaftsmanagement und Serviceeinrichtungen. Auch Studierende können der
GEW beitreten.

Die GEW setzt sich auf politischer Ebene und in Tarifverhandlungen für die In-
teressen der Beschäftigten in Hochschule und Forschung und für Reformen ein.
Die GEW hilft ihren Mitgliedern, ihre Rechte zu kennen und durchsetzen – mit
persönlicher Beratung und gewerkschaftlichem Rechtsschutz.

Wir sind überzeugt, dass auch in der Wissenschaft nicht die Ellbogen-
strategie, sondern Solidarität zu Verbesserungen führt.Treten Sie daher der
Bildungsgewerkschaft GEW bei!

Als GEW-Mitglied
� erhalten Sie jeden Monat die Zeitschrift „Erziehung und Wissenschaft“ sowie
die Zeitung Ihres GEW-Landesverbands,

� können Sie den gewerkschaftlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen,
� sind Sie kostenlos berufshaftpflichtversichert,
� gelten für Sie unmittelbar die von den Gewerkschaften ausgehandelten Tarif-
verträge,

� können Sie Seminarangebote nutzen und Materialien zu zahlreichen Themen
aus Bildung und Wissenschaft erhalten,

� können Sie sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gewerkschafts- und bil-
dungspolitisch engagieren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.gew.de
zum Bereich Hochschule und Forschung unter: www.wissenschaft.gew.de
Dort kann auch kostenlos der GEW-Newsletter Hochschule und Forschung
abonniert werden.

Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft
Hauptvorstand
Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt
www.gew.de

V.i.S.d.P.: Dr. Andreas Keller, Ulf Rödde

Gewerkschaft
Erziehung undWissenschaft
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Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind mit wachsenden Anforderun-
gen konfrontiert: durch steigende Studierendenzahlen, durch die Reform der
Studiengänge,eine autonome Steuerung der Einrichtungen und die zunehmende
Bedeutung der Drittmitteleinwerbung. Diesen Anforderungen müssen sich die
Beschäftigten in der Wissenschaft stellen, ohne dass sie aufgabengerechte
Bedingungen vorfinden. Befristete Arbeitsverträge und weitere Formen atypi-
scher und prekärer Beschäftigung betreffen immer mehrWissenschaftlerinnen
undWissenschaftler.Vielen Wissenschaftlerinnen undWissenschaftlern werden
selbstständige Forschung und Lehre und verlässliche berufliche Perspektiven
verwehrt.

Doch gute Lehre und Forschung auf der einen Seite sowie gute Arbeitsbedin-
gungen und berufliche Perspektiven auf der anderen sind zwei Seiten einer
Medaille.Wir fordern daher Bund, Länder und Hochschulen zu einer Reform
von Personalstruktur und Berufswegen in Hochschule und Forschung auf, die
sich an den folgenden zehn Eckpunkten orientiert.

1. Promotionsphase besser absichern und strukturieren
Wir verstehen die Promotion als erste Phase wissenschaftlicher Berufsausübung.
Für Doktorandinnen und Doktoranden fordern wir daher ausreichend
tarifvertraglich geregelte Beschäftigungsverhältnisse zur Qualifikation mit Sozial-
versicherungsschutz, die mindestens drei Viertel der Arbeitszeit für die eigen-
ständige Qualifikation vorsehen. Fächerübergreifende Graduiertenzentren sollen
alle Promovierende bei der Aufnahme, Durchführung und dem erfolgreichen
Abschluss des Promotionsvorhabens unterstützen. Wir treten für mehr Trans-
parenz und soziale Gerechtigkeit beim Zugang zur Promotion ein – auch für
Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen.

2. Postdocs verlässliche Perspektiven geben
Promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Postdocs) müssen
verlässliche berufliche Perspektiven haben: durch einen Tenure Track, der den
dauerhaften Verbleib in Hochschule und Forschung ermöglicht – unabhängig
davon, ob eine Berufung auf eine Professur erfolgt oder nicht. Voraussetzung dafür
ist eine systematische Personalplanung und -entwicklung durch Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Die Hochschullehrerlaufbahn muss über unterschiedliche
Karrierewege erreichbar sein, die Habilitation ist dabei immer nur eine Möglichkeit.

3. Daueraufgaben mit Dauerstellen erfüllen
Neben Stellen zur Qualifikation und Professuren benötigen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen ausreichend Stellen, auf denenWissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit unbefristeten Verträgen Wissenschaft als Beruf ausüben kön-
nen. Nur so lassen sich die Daueraufgaben in Forschung, Lehre und Wissen-
schaftsmanagement mit der erforderlichen Kontinuität und Qualität erfüllen. Und
nur dann eröffnen sich qualifizierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern berufliche Perspektiven auch neben der Professur.

4. Prekäre durch reguläre Beschäftigung ersetzen
Viele Hochschulen lassen unter großem finanziellen Druck einen erheblichen Teil
ihrer Pflichtlehre von Lehrbeauftragten erbringen. Mit der Ausbeutung von
Dumping-Lehrkräften muss Schluss sein! Dort, wo Lehrbeauftragte dauerhaft
Lehr- und Prüfungsaufgaben wahrnehmen, müssen diese sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse erhalten. Soweit zur Ergänzung des Lehran-
gebots Lehraufträge sinnvoll sind, müssen Mindeststandards im Hinblick auf
Bezahlung, Vertragsdauer und Verlängerungsoption gelten.

5. Im Gleichgewicht lehren, forschen und leben
Wissenschaft ist ein normaler Beruf, auch Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler haben ein Recht auf eine Work-Life-Balance. Das setzt eine familienge-
rechte Gestaltung von Hochschule und Forschung voraus. Dabei gehen wir von
einem breiten Familienverständnis aus, das alle Lebensgemeinschaften einschließt,
in denen Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir fordern bedarfs-
gerechte Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, die Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse von Beschäftigten mit betreuungs- und pflegebedürf-
tigen Angehörigen und die Realisierung entsprechender Arbeitszeitmodelle.

6. Ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durchsetzen
Da Frauen in leitenden Funktionen des Wissenschaftsbetriebs unterrepräsentiert
sind, brauchen wir wirksame Maßnahmen, um den Anteil der Frauen auf allen
Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn mit dem Ziel eines ausgeglichenen
Geschlechterverhältnisses zu erhöhen. Die Qualität der Arbeit von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen muss danach beurteilt werden, mit welchem Erfolg
sie den Gleichstellungsauftrag erfüllen. Wir fordern eine verbindliche und mit
Sanktionen verknüpfte Quotierung, auch bei der Besetzung von Professuren und
Leitungsfunktionen. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte brauchen wirksame
Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte.

7. Gleichberechtigt mitbestimmen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen demokratisiert, die Selbstver-
waltung muss gestärkt werden. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
sollen unabhängig vom Status in Hochschulgremien beziehungsweise Aufsichts-
gremien der Forschungseinrichtungen auf Augenhöhe gleichberechtigt mitbestim-
men können. Das gilt auch für neue Organisationsformen wie Graduiertenschulen
oder Exzellenz-Cluster. Wir fordern eine Ausdehnung des Geltungsbereichs der
Personalvertretungsgesetze bzw. des Betriebsverfassungsrechts auf alle Beschäftigten
sowie einen Ausbau der Rechte der von ihnen gewählten Personalvertretungen und
Betriebsräte – auch als Konsequenz der größeren Autonomie der Einrichtungen in
Wirtschafts- und Personalangelegenheiten.

8. Mobilität fördern, nicht bestrafen
Wir treten für Bedingungen in der Wissenschaft ein, die Mobilität ermöglichen:
zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, im europäischen und
globalen Hochschul- und Forschungsraum sowie zwischen Wissenschaft und
Praxis. Altersversorgungs- und Sozialversicherungsansprüche müssen uneinge-
schränkt erhalten, Erfahrungszeiten bei anderen Einrichtungen und Qualifikationen
anerkannt werden. Gleichzeitig gilt: Auch wer nicht mobil sein will oder kann,
muss eine faire Chance in der Wissenschaft haben.

9. Hochschule und Forschung bedarfs- und nachfragegerecht ausbauen
Die wachsenden Anforderungen an Forschung, Lehre und Wissenschaftsmanage-
ment sind auf Dauer nur durch einen bedarfs- und nachfragegerechten Ausbau von
Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu bewältigen. Dazu brauchen wir
mehr Studienplätze, ein besseres Betreuungsverhältnis und eine intensivere For-
schung, um den gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.

10. Alle Beschäftigungsverhältnisse tarifvertraglich aushandeln
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie studentische Beschäftigte haben
Anspruch auf tarifvertraglichen Schutz. Wir fordern daher die Ausdehnung des
Geltungsbereichs der Flächentarifverträge des öffentlichen Dienstes auf alle Be-
schäftigten in Hochschule und Forschung. Wir treten für wissenschaftsspezifische
Regelungen ein, die den besonderen Anforderungen des Arbeitsplatzes Hochschule
und Forschung Rechnung tragen. Der Gesetzgeber muss die Tarifautonomie von
Gewerkschaften und Arbeitgebern respektieren und das Verbot, Regeln zur
Befristung von Arbeitsverträgen in Hochschule und Forschung auszuhandeln und
anzuwenden, aufheben. Daher fordern wir die ersatzlose Streichung der Tarifsperre
im Wissenschaftszeitvertragsgesetz.

Hiermit unterstütze ich die Forderungen des von der
Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft vorgelegten
Templiner Manifests.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben auf der Homepage der GEW als Unterzeich-
ner/in des 'Templiner Manifests' veröffentlicht werden.

Name Institution Ort Unterschrift

Online unterzeichen unter
www.templiner-manifest.de.
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